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Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025
(BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.
Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)
geändert worden ist.
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.
November 2018 (GVBl. I/18, Nr. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom
28. September 2023 (GVBl. I/23, Nr. 18).
.

Planteil A
Planzeichenerklärung

I. Zeichnerische Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung: Windenergienutzung (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung: Rotorüberstreichfläche (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

 2.900 m² maximal zulässige Grundfläche (GR)

3. Bauweise, überbaubare Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Baugrenze

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsfläche (bestehende Kreisstraße K 7040)

private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Zufahrt

Straßenbegrenzungslinie

5. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

private Grünfläche, Zwerckbestimmung gemäß Maßnahmenbeschreibung

6. Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Flächen für Wald

7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB)

          A1 Bezeichnung der Maßnahmen

8. sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

     BF 1 Bezeichnung der Baufenster

Erläuterung der Nutzungsschablone

II. Planunterlagen gemäß § 1 Abs. 2 PlanZV sowie Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Bemaßung in Meter

Wald- / Gehölzflächen (außerhalb Geltungsbereich)

Fließgewässer II. Ordnung mit Bezeichnung

geschütztes Biotop (§ 30 BNatSchG, nachrichtliche Übernahme)

Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen, hier: Bodendenkmal
(§ 1 BbgDSchG, nachrichtliche Übernahme)

III. Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

(1) Denkmalschutz
Im Bereich der Gehölzreihe entlang der Gemarkungsgrenze Strehlen/Postlin befindet sich ein Bodendenkmal in Form einer Landwehr (BD
110649 - Postlin 50 - Landwehr Neuzeit, Landwehr deutsches Mittelalter), südöstlich angrenzend an den Geltungsbereich befindet sich ein
weiteres Bodendenkmal aus dem Mittelalter (BD 110575 - Strehlen 13 - Siedlung deutsches Mittelalter, Rast- und Werkplatz Mesolithikum).
Die Umgrenzungen sind jeweils anhand der übergebenen Daten der Denkmalfachbehörden nachrichtlich auf der Planzeichnung
eingetragen.

Das Bodendenkmal 110649 (Landwehr) steht gemäß Auskunft der Denkmalfachbehörden unter einem besonderen Schutz. Es handelt sich
hierbei um eine obertägig sichtbare Landwehr. Derartige Strukturen sind im bestehenden Zustand zu erhalten und dürfen in ihrem äußeren
Erscheinungsbild nicht verändert werden. Der Schutzstatus ist hier aufgrund des hohen kulturgeschichtlichen Zeugniswertes, der
Ansichtigkeit und der Erlebbarkeit dahingehend erweitert, dass nicht nur der Bodendenkmalbereich an sich, sondern gemäß
§ 2 Abs. 3 BbgDSchG auch dessen Umgebung zu schützen und von einer Veränderung oder Bebauung (z.B. durch Windenergieanlagen)
auszuschließen ist. Um einer eventuellen Sichtbeeinträchtigung vorzubeugen, ist daher ein größtmöglicher Abstand zu ihnen zu halten.
In mehreren Abschnitten des Vorhabenbereichs besteht zudem aufgrund fachlicher Kriterien die begründete Vermutung, dass hier bislang
noch nicht aktenkundig gewordene Bodendenkmale im Boden verborgen sind. Die Lage und Abgrenzung der Vermutungsflächen ist der
Begründung zu entnehmen. Um die Auswirkungen des geplanten Bauvorhabens auf das Schutzgut Bodendenkmale einschätzen zu können,
ist für die Bereiche, in denen Bodendenkmale begründet vermutet werden, die Einholung eines archäologischen Fachgutachtens durch den
Vorhabenträger erforderlich, sofern in diesen Bereichen Bodeneingriffe geplant sind. In dem Gutachten ist mittels einer Prospektion zu
klären, inwieweit Bodendenkmalstrukturen von den Baumaßnahmen im ausgewiesenen Vermutungsbereich betroffen sind und in welchem
Erhaltungszustand sich diese befinden.

Flächen oder Trassen, die lediglich während der Bauzeit genutzt werden (z. B. Bau- und Materiallager und u. U. auch Arbeitsstraßen),
dürfen nicht im Bereich von bekannten oder vermuteten Bodendenkmalen eingerichtet werden bzw. nur dort, wo bereits eine Versiegelung
des Bodens vorliegt. Durch den notwendigen Oberbodenabtrag und das verstärkte Befahren dieser Flächen mit schwerem Baugerät sowie
durch mögliche Bagger- oder Raupenaktivität o.ä. Eingriffe in den Untergrund wird die Bodendenkmalsubstanz umfangreich ge- und zerstört.
Sollte es nicht möglich sein, bauzeitlich genutzte unversiegelte Flächen und Wege außerhalb bekannter oder vermuteter Bodendenkmale
anzulegen, so werden bauvorbereitende kostenpflichtige Schutz- bzw. Dokumentationsmaßnahmen notwendig.
Grundsätzlich können während der Bauausführung im gesamten Vorhabenbereich - auch außerhalb der ausgewiesenen Bodendenkmale
und Bodendenkmalvermutungsflächen - noch nicht registrierte Bodendenkmale entdeckt werden.
Sollten bei Erdarbeiten Funde zu Tage treten, bei denen anzunehmen ist, dass es sich um Denkmale (§ 2 Abs. 1 BbgDSchG) handelt, sind
diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches
Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG). Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche unverändert zu
erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vorgenommen werden können. Wenn die Bergung und Dokumentation des
Fundes dies erfordert, kann die Denkmalschutzbehörde diese Frist verlängern (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Ausführende Firmen sind auf die
Meldepflicht von Bodenfunden gemäß § 11 BbgDSchG hinzuweisen.

(2) Externe Kompensationsmaßnahmen
A2 - Entsiegelung einer Betonfläche in der Gemarkung Rägelin (LK Ostprignitz-Ruppin)
Im Bereich einer ehemaligen Stallanlage auf dem Flurstück 619 in der Flur 4 der Gemarkung Rägelin soll eine Entsiegelungsmaßnahme
durch den Rückbau von Betonplatten auf einer Fläche von mindestens 3.108 m² erfolgen.

▼ Lage der externen Kompensationsmaßnahme A2

A3 - Entsiegelung einer Bodenplatte eines ehemaligen Plattenbaus
Im Zentrum der Ortslage Karstädt soll auf dem Flurstück 210 in der Flur 4 der Gemarkung Karstädt die Bodenplatte eines ehemaligen
Plattenbaus mit einer Fläche von 675 Quadratmetern nach dessen Abbruch vollständig entsiegelt werden. Die Entsiegelung wird im Rahmen
der ökologischen Bilanzierung nicht berücksichtigt und dient als Akzeptanzmaßnahme. Da sich die Fläche im Innenbereich befindet, soll
zudem eine Inanspruchnahme der Fläche für eine Folgenutzung ermöglicht werden.

A4 - Pflanzung von Feldhecken (Weidenstraße)
Auf den Flurstücken 40, 51, 52, 61, 62, 63, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 191 in der Flur 2 der Gemarkung Strehlen soll die Anpflanzung
einer Feldhecke auf einer Breite von mindestens 5 Metern zur Strukturierung bzw. Erweiterung einer vorhandenen Bepflanzung eines
Weges der Gemeinde auf einer Länge von 850 Metern ergänzt werden. Es ist je 2,25 m² Pflanzfläche ein Strauch in Reihe zu pflanzen. Es
sind verpflanzte Sträucher mit 4 Trieben und einer Höhe von 60 bis 100 cm zu verwenden. Für eine Dauer von 5 Jahren ist eine
Gehölzpflege zu gewährleisten (1 Jahr Fertigstellungspflege, 4 Jahre Entwicklungspflege).

A5 - Pflanzung von Feldhecken
Innerhalb der Gemeinde Karstädt soll die Anpflanzung von Feldhecken zur Strukturierung der Großräumigen Ackerflächen erfolgen.
Vorgesehen sind Abschnitte mit einer Länge von etwa 260 Metern auf dem Flurstück 29 in der Flur 2 der Gemarkung Blüthen und mit einer
Länge von etwa 710 Metern auf dem Flurstück 98 in der Flur 1 der Gemarkung Strehlen. Dazu ist auf einer Breite von mindestens 5 Metern
jeweils eine dreireihige Laubstrauchhecke aus heimischen, standortgerechten Gehölzen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es ist je
2,25 m² Pflanzfläche ein Strauch in Reihe zu pflanzen. Es sind verpflanzte Sträucher mit 4 Trieben und einer Höhe von 60 bis 100 cm zu
verwenden. Für eine Dauer von 5 Jahren ist eine Gehölzpflege zu gewährleisten (1 Jahr Fertigstellungspflege, 4 Jahre Entwicklungspflege).
Im Bereich von Gewässern sind entsprechende Abstände einzuhalten.

A6 - Bepflanzung Friedhof Dallmin
Auf den Flurstücken 90 und 91/1 in der Flur 7 in der Gemarkung Dallmin soll zur Eingrünung des Friedhofs eine durchgehende
Laubstrauchhecke mit Überhältern in einem Abstand von 15 Metern gepflanzt werden. Für die Hecke sind Pflanzen der Art Hundsrose (Rosa
canina) zu verwenden, für die Überhälter sind heimische, standortgerechte Gehölze zu integrieren. Entlang der östlichen
Grundstücksgrenzen soll die Neupflanzung einer Weißdornhecke erfolgen.

A7 - Bepflanzung Friedhof Strehlen
Auf den Flurstücken 71 und 72 in der Flur 1 der Gemarkung Strehlen sollen im Bereich zwischen den bestehenden Gehölzen und der
Trauerhalle standortgerechte, heimische Bäume in Form einer Allee gepflanzt werden. Die Freifläche hinter der Trauerhalle soll mit
heimischen Bäumen als Baumhain ausgebildet werden.

A8 - Bepflanzung Friedhof Wittmoor
Auf dem Flurstück 17/1 in der Flur 6 der Gemarkung Kribbe ist zur Eingrünung des Friedhofs Wittmoor die Anpflanzung einer
durchgehenden Laubstrauchhecke vorgesehen. Für die Hecke sind Pflanzen der Art Hundsrose (Rosa canina) zu verwenden.

▼ Lage der externen Kompensationsmaßnahmen A3 bis A8 im Gemeindegebiet

Die rechtliche Sicherung der Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs muss bis zum Satzungsbeschluss erfolgen, um
eine Vollziehbarkeit des Bebauungsplans zu gewährleisten. Die Sicherung der Umsetzung erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag.

(3) Schutz von Gewässern II. Ordnung
Im Plangebiet verläuft ein verrohrtes Gewässer II. Ordnung (I/77-1). Die genaue Lage des Gewässers ist in der Örtlichkeit festzustellen oder
beim Wasser- und Bodenverband “Prignitz“ (Schönhagener Straße 16, 16928 Pritzwalk, Telefon 03395 4015580) zu erfragen.
Zwischen den geplanten baulichen Anlagen und den Gewässern II. Ordnung ist ein Mindestabstand von 5/10 m beidseitig ab
Böschungsoberkante/Rohrscheitel einzuhalten. Die Rohrleitungen dürfen nicht überbaut werden. Die Lage der Fundamente der
Windenergieanlagen, der Baugruben, Materiallagerplätze, Baustelleneinrichtungen, u. ä. sind so zu wählen, dass sie sich außerhalb dieses
5/10-Meter-Streifens befinden. Vor Baubeginn sind die verrohrten Gewässerabschnitte im Bereich der Windenergieanlagen und der
Zuwegungen mit dem 10-Meter-Abstand in der Örtlichkeit festzustellen und zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung der Rohrleitungen ist vor
Ort vom Bereichsingenieur des Wasser- und Bodenverbandes “Prignitz“ abnehmen zu lassen. Werden für geplante Zuwegungen
vorhandene Überfahrten (Durchlässe) genutzt, ist der Unteren Wasserbehörde vor der Errichtung der Zuwegung der Nachweis vorzulegen,
dass der Durchlass für ein Befahren mit Schwerlasten geeignet ist. Treten durch das Überfahren des Durchlasses dennoch Schäden auf, so
sind die Reparaturkosten durch den Antragsteller/Bauherrn zu tragen. Die Errichtung oder wesentliche Veränderung von Anlagen an
Gewässern, in einem Abstand von bis zu 5/10 m beidseitig ab Böschungsoberkante/Rohrscheitel, bedarf der Genehmigung durch die
Unteren Wasserbehörde (z.B. Überfahrten, Kabelverlegungen und Zuwegungen).

(4) Dränagen
Evtl. vorhandene Dränagen oder weitere Rohrleitungen sind in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten bzw. bei Beschädigung entsprechend
ihrer Vorflutwirkung wieder funktionstüchtig herzustellen. Dränagen liegen in Verantwortung der Flächeneigentümer. Es gilt das Gesetz zur
Regelung der Rechtsverhältnisse an Meliorationsanlagen (Meliorationsanlagengesetz-MeAnlG).

(5) Eiswurf
Von den WEA können allgemeine Gefahren in Form von Eiswurf und Eisfall ausgehen. Zur Beurteilung des standortspezifischen
Gefährdungspotentials durch Eisabwurf/Eisabfall sind für die folgenden Genehmigungsverfahren Risikoanalysen durchzuführen,
auszuwerten und ggf. entsprechende technische Maßnahmen festzusetzen.

(6) Waldbrandfrüherkennung
Gemäß § 20 Abs. 4 LWaldG darf das automatisierte Waldbrandfrüherkennungssystem einschließlich dazugehöriger Funkstrecken durch die
Errichtung oder den Betrieb von Windenergieanlagen nicht erheblich eingeschränkt werden. Ob eine erhebliche Beeinträchtigung zu
erwarten ist, ist bei Erfordernis durch einen vom Land bestimmten Gutachter zu prüfen. Dieses Gutachten ist durch den Antragsteller
anlagenbezogen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorzulegen.

(7) Vermeidungsmaßnahmen

V1 - Schutz des Bodens
Die DIN-Vorschriften DIN 18300 „Erdarbeiten“, DIN 18915 „Bodenarbeiten“ und R SBB „Richtlinien zum Schutz von Bäumen und
Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen“ sind zu berücksichtigen. Grundsätzlich sollte eine Befahrung möglichst im trockenen Zustand
erfolgen, da trockene Böden tragfähiger (mechanisch stabiler) sind. Für den Fall, dass Schotter im Bereich der Baustelleinrichtung (Lager-,
Montage-, Hilfskranstell- und Zuwegungsflächen) zum Einsatz kommt, wird der Mutterboden baubedingt abgeschoben und, zur Vermeidung
der Vermischung von unterschiedlichen Bodensubstraten durch ein Vlies getrennt, seitlich gelagert sowie nach Beendigung der
Baumaßnahme wieder innerhalb der zurückgebauten Baustellenflächen eingebracht. Für die Zwischenlagerung des Bodens (Bodenmiete)
sind die DIN-Vorschriften der DIN 19639 zu beachten. Ab einer Lagerungsdauer von zwei Monaten ist zur Vermeidung von Vernässung,
Erosion und zum Schutz gegen unerwünschten Aufwuchs unmittelbar nach der Herstellung eine Zwischenbegrünung vorzusehen. Die
Ansaatmischung ist nach Standorteigenschaften, Fruchtfolge, angenommener Lagerzeit und Jahreszeit anzupassen. Bei Ansaat zwischen
Mai bis Mitte September z. B. Senf (Sinapis alba), Phacelia (Phacelia tanacetifolia), Steinklee (Melilotus officinalis); in den anderen Monaten
je nach Witterung z. B. Ölrettich (Raphanus sativus), Gräsermischungen oder Wintergetreide wie Winterweizen (Triticum aestivum) und
Winterroggen (Secale cereale); siehe DIN 18915, Anhang E. Baubedingte Bodenbelastungen (z.B. Verdichtung, Erosion, Durchmischung
von Boden mit Fremdstoffen) sind grundsätzlich auf das unumgängliche Maß zu begrenzen (§ 4 Abs. 1 BBodSchG) und nach Beendigung
der Baumaßnahmen zu beseitigen. Die ausschließlich bauzeitlich beanspruchten Flächen sind nach Abschluss der Bauarbeiten zu
rekultivieren, indem der Boden gelockert und der rückverlagerte Mutterboden wieder angedeckt wird.

V2 - Sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Alle potenziell wassergefährdenden Betriebsstoffe (z. B. Öle, Fette, Kraftstoffe, Kühlmittel) sind sachgemäß zu lagern und einzusetzen. Die
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte sind auf Baustelleneinrichtungsflächen über einer als Sammelfläche ausgebildeten Schutzfolie zu
betanken. Havariemittel (z. B. Folien, Ölbindemittel usw.) sind in ausreichender Menge vorzuhalten. Es sind grundwasserverträgliche
Baustoffe zu verwenden. Die anfallenden Abfallstoffe/Abwässer sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

V3 - Schutz wertvoller Gehölzstrukturen und Biotope
Zum Schutz der unmittelbar um das Baufeld herum gelegenen Gehölzstrukturen (Feldgehölze, Alleebäume, Waldfläche) sind entsprechende
Baumschutzmaßnahmen während der Bauphase des Vorhabens vorzusehen, wenn Arbeiten im unmittelbaren Umfeld der Gehölze
stattfinden. Die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und R SBB „Richtlinien
zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen“ sind zu beachten. Vor Beginn der Bauphase sind die Bauarbeiten
behindernde Äste fachgerecht einzukürzen (Freischnitt Lichtraumprofil). Die Gehölzstrukturen sind mit geeigneten Mitteln vor Anfahrschäden
zu schützen (ortsfeste Schutzzäune, Bretterverschalung o.ä.). Die Schutzeinrichtungen sind nach Abschluss der Bauarbeiten
zurückzubauen.

Art der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl (GRZ)

§ 30

Katastervermerk: Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand
vom .............................. und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und
Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in der Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

.................... , .................... ....................................................................
öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Verfahrensvermerke
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Karstädt hat in ihrer Sitzung am .............................. den

Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), als
Satzung beschlossen.

Karstädt , .......................... Siegel                 ..................................................
       Staeck, Bürgermeister

2. Die Genehmigung des Bebauungsplans wurde durch die höhere Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom
............................. mit AZ. ............................. erteilt.

Perleberg , .......................... Siegel                 ..................................................
Landratsamt Landkreis Prignitz

3. Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans  mit dem hierzu ergangenen Beschluss der
Gemeindevertretung vom .................... übereinstimmt.

Ausgefertigt, Karstädt , .......................... Siegel                 ..................................................
       Staeck, Bürgermeister

4. Die Genehmigung sowie die Stelle, bei der der Plan während der Dienststunden von jedermann eingesehen
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden durch die Veröffentlichung im Amtsblatt
für die Gemeinde Karstädt am ........................... ortsüblich bekannt gemacht.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit
und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung ist am .............................. in Kraft getreten.

Karstädt , .......................... Siegel                 ..................................................
       Staeck, Bürgermeister
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Planteil B
Textliche Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften sowie Hinweise, Kennzeichnungen und nachrichtliche
Übernahmen

I. Textliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1)

1.1 Es ist ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung
Windenergienutzung (SO Wind), bestehend aus drei Teilflächen, festgesetzt. Zulässig sind
Windenergieanlagen, die für Errichtung und Betrieb erforderlichen Neben- und Erschließungsanlagen sowie
eine landwirtschaftliche Nutzung, soweit diese den Betrieb der Windenergieanlagen nicht beeinträchtigt.

1.2 Es ist ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung als
Rotorüberstreichfläche (SO Rotor), bestehend aus zwei Teilflächen, festgesetzt. Neben der bestehenden
forstwirtschaftlichen Nutzung ist ausschließlich ein Überstreichen der Rotoren von Windenergieanlagen
zulässig. Die Errichtung baulicher Anlagen im Zusammenhang mit der Windenergienutzung ist nicht zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO)

2.1 Grundfläche (§ 19 BauNVO)

2.1.1 Je Baufenster ist nur eine Windenergienalage zulässig. Die zulässige Grundfläche (GR) ist je
Windenergieanlage mit maximal 2.900 m² festgesetzt. Diese bezieht sich auf das Fundament mit Turm und
Maschinenhaus sowie dauerhaft versiegelte Kranstellflächen und Nebenanlagen. Eine Überschreitung der
festgesetzten Grundfläche durch Nebenanlagen ist nicht zulässig.

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO)

3.1 Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)

3.1.1 Die überbaubare Grundstücksfläche ist gemäß Planeinschrieb durch Baugrenzen festgesetzt. Fundamente
von Windenergieanlagen mit Turm und Maschinenhaus sind nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zulässig.

3.1.2 Ein Überragen der überbaubaren Grundstücksflächen durch die Rotorblätter der Windenergieanlagen ist
zulässig.

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4.1 Gemäß Planeinschrieb sind private Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung als Zufahrt festgesetzt.

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1
Nr. 20 BauGB)

5.1 Mit Ausnahme der erforderlichen Schleppkurven darf der Ausbau der Wege eine Gesamtausbaubreite von
4,50 m nicht überschreiten, Überschreitungen während der Bauphase sind zulässig.

5.2 Zufahrten und Kranstellflächen sind in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise auszuführen.

5.3 A1 - Aufstockung eines Laubmischwaldes: Innerhalb der festgesetzten Maßnahmenflächen ist ein
standortgerechter Laubmischwald zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. In den Bereichen zu
angrenzenden Wegen und Freiflächen ist als Bestandteil des Waldes ein gestufter Waldrand, bestehend aus
einer 5 Meter breiten Krautzone (Saum) und einer 10 Meter breiten Strauchzone (Mantel) zu entwickeln. Die
Breite des gestuften Waldrandes (Kraut- und Strauchzone) darf dabei die Breite der Baumzone nicht
überschreiten. Bei den Pflanzungen sind gesetzlich geforderte Abstände einzuhalten. Im Bereich von
Leitungstrassen darf keine Bestockung erfolgen. Für die Aufforstung sind forstübliche Baum- und
Straucharten zu verwenden. Hierbei ist auf die Verwendung standortgeeigneten Pflanzgutes zu achten. Die
erfolgten Pflanzungen sind gegen Schäden durch Wildverbiss durch einen Wildschutzzaun oder
Einzelmaßnahmen zu sichern. Für eine Dauer von 5 Jahren ist eine Entwicklungspflege zu gewährleisten.
Schutzmaßnahmen sind nach Erreichung des Zustandes einer gesicherten Kultur abzubauen und
rückstandsfrei von der Fläche zu entfernen.

II. örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO)

6. Gestaltung baulicher Anlagen (§ 9 BbgBO)

6.1 Zulässig sind Horizontalachsenrotoren mit 3 Rotorblättern.

6.2 Der Außenanstrich von Windenergieanlagen ist in Farben von Weiß bis Hellgrau zulässig. Zur Vermeidung
von störenden Lichtblitzen sind mittelreflektierende Farben und matte Glanzgrade zu verwenden. Der Einsatz
von Signalfarben an der Windenergieanlage ist gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zulässig.
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(8) Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen

V-AFB1 - ökologische Baubegleitung
Es ist eine ökologische Baubegleitung (öBB) bei Realisierung der durch den B-Plan ermöglichten baulichen Anlangen
vorzusehen, welche die naturschutzfachlich sachgerechte Ausführung der nachfolgend formulierten
Vermeidungsmaßnahmen sowie die Überprüfung der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben gewährleisten soll. Die
Eignung der zu entnehmenden Gehölze als potentielle Quartiere für Fledermäuse wurde grundsätzlich
ausgeschlossen. Um artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden, sollten die Gehölze vor Fällung dennoch von der
öBB auf Fledermausbesatz überprüft werden. Kommt es im Rahmen dieser Kontrolle zu der Feststellung, dass wider
Erwarten Fledermäuse die Gehölze als Quartier nutzen, ist das weitere Vorgehen und Ergreifen geeigneter
Maßnahmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.

V-AFB2 - Bauzeitenregelung / Gehölzfällungen
Zur Vermeidung bzw. Minimierung baubedingter Störungen von bodenbrütenden Vogelarten ist der Beginn der
Bauarbeiten jahreszeitlich außerhalb der Hauptreproduktionszeit zwischen dem 31.08. und dem 01.03. einzuordnen.
Die möglicherweise notwendige Entfernung von Gehölzstrukturen im Bereich der Zuwegungen ist ebenfalls außerhalb
der Brutzeit (31.08.-01.03.) durchzuführen. Ist aus bautechnischen/ vergaberechtlichen Gründen ein Baubeginn bzw.
die Gehölzfällung in diesem Zeitraum nicht möglich, ist die Maßnahme V-AFB4 umzusetzen.

V-AFB3 - Einrichten von Abschaltzeiten Fledermäuse
Zur Reduzierung des Kollisionsrisikos von Fledermausarten auf ein unerhebliches Maß ist für die geplanten WEA ein
Abschaltzeitraum und Abschaltparameter vorzusehen. Diese werden in Anlage 3 AGW-Erlass für die vorliegenden
Funktionsräume besonderer Bedeutung wie folgt definiert und sind in dieser Form umzusetzen:
Der Abschaltzeitraum für die geplanten WEA in den Baufeldern 2 und 4 umfasst vorsorglich die Zeit vom 01.04. bis
31.10. eines Jahres.
Der Abschaltzeitraum für die geplanten WEA in Baufenster 1, 3 und 5 umfasst vorsorglich die Zeit vom 11.04. bis
31.05. und vom 01.07. bis 15.10.
Folgende Abschaltparameter sind für die Betriebsphase der sechs geplanten WEA einzuhalten:
-1 Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
- Windgeschwindigkeit ≤ 6 m/s
- Lufttemperatur ≥ 10°C
- Niederschlag ≤ 0,2 mm/h
In der Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt wird empfohlen, dieses mindestens ein Untersuchungsjahr nach
der Inbetriebnahme von Windenergieanlagen durchzuführen. Die Ergebnisse können anschließend für die Festlegung
der Abschaltparameter genutzt werden.

V-AFB4 - Flächenfreigabe durch eine ökologische Baubegleitung vor Baubeginn
Sollte aus technischen- oder vergaberechtlichen Gründen die Einhaltung der Bauzeitenregelung (V-AFB2) bzw. der
Zeitpunkt der Gehölzfällung nicht gewährleistet werden können, sind die Maßnahmen durch eine qualifizierte
Fachkraft artenschutzrechtlich zu begleiten. So sind zwischen dem 01.03. und 31.08. (Hauptbrutzeit von Vögeln) die
zu beanspruchenden Flächen sowie die betroffenen Gehölzstrukturen im Plangebiet durch fachkundiges Personal auf
Vorkommen von Boden- bzw. Freibrütern zu kontrollieren. Kommt es im Rahmen der ökologischen Baubegleitung zu
der Feststellung, dass Brutvögel im Baubereich bzw. in den Gehölzen brüten, ist das weitere Vorgehen und Ergreifen
geeigneter Maßnahmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen. Ggf. ist mit dem Baubeginn bis zum
Ende der Reproduktionsphase zu warten. Sollten keine Bruten festgestellt werden, kann der Baubeginn auch
innerhalb der Brutzeit erfolgen. Dies ist vor Baubeginn der zuständigen Naturschutzbehörde zur Prüfung und
Bestätigung mitzuteilen.

V-AFB5 - Gestaltung Mastfuß und -umgebung
Zur Reduzierung des Kollisionsriskos der Avifauna mit den Windenergieanlagen sind die Mastfüße in den unteren
15-20 m grün oder braun einzufärben. Diese Farben sind für Vögel gut wahrnehmbar und erhöhen dadurch die
Sichtbarkeit der Anlagen. Darüber hinaus ist die Anlockung von Greifvögeln in den Windpark zu vermeiden, indem
auf zusätzliche Ansitzmöglichkeiten im Umfeld der Windenergieanlagen verzichtet und die Mastfußumgebung
(entspricht der vom Rotor überstrichenen Fläche zuzüglich eines Puffers von 50 Metern) möglichst unattraktiv
gestaltet wird (vgl. Anlage 1, Abschnitt 2, BNatSchG).

V-AFB6 - kleinräumige Standortwahl (anerkannte Schutzmaßnahme gemäß Anlage 1, Abschnitt 2 BNatSchG)
In den Baufeldern 2 und 4 sollen die Windenergieanlagen nach Möglichkeit innerhalb des jeweiligen Baufeldes so
platziert werden, dass die Standorte außerhalb der zentralen Prüfbereiche der kollisionsgefährdeten Arten liegen, um
den Eintritt von Verbotstatbeständen zu vermeiden. Sollte dies nicht erfolgen, ist für die Baufelder 2 und 4 ebenso die
Schutzmaßnahme V-AFB7 (Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungen) anzuwenden. Innerhalb des
Baufeldes 5 ist die Standortplatzierung der geplanten WEA zwingend außerhalb des zentralen Prüfbereichs des
Baumfalken vorzunehmen.

V-AFB7 - Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungen (anerkannte Schutzmaßnahme gemäß Anlage 1,
Abschnitt 2 BNatSchG)
Für die Baufelder 1, 3 und 5 werden folgende Abschaltzeiten festgelegt:
Vorübergehende Abschaltung im Falle von Grünlandmahd, Ernte von Feldfrüchten sowie des Pflügens zwischen 1.
April und 31. August auf Flächen, die in weniger als 250 Metern Entfernung vom Mastfußmittelpunkt einer
Windenergieanlage gelegen sind. Die Abschaltmaßnahmen erfolgen von Beginn des Bewirtschaftungsereignisses bis
mindestens 48 Stunden nach Beendigung des Bewirtschaftungsereignisses jeweils von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang. Sofern für die Baufelder 2 und 4 die Schutzmaßnahme V-AFB6 (kleinräumige Standortwahl) nicht
angewandt wird, sind auch für diese beiden Baufelder die zuvor genannten Abschaltparameter anzuwenden.

A2

AutoCAD SHX Text
 Lage der externen Kompensationsmaßnahme A2  Lage der externen Kompensationsmaßnahmen A3 bis A8 im Gemeindegebiet 


	Pläne und Ansichten
	BP


